
Gemeinde:
Stadt Weitheim i.OB

Verwattungsgemeinschaft:

WAHLBEKANNTMACHUNG
zur Landtags- und Bezirkswahl

am 28. September 2008

1. Die Waht dauert von 08:00 bis 18:00 Uhr.

2. Die Gemeinder)

! bitdet einen Stimmbezirk. Der Wahtraum befindet sich in
Bezeichnung und genaue Anschrift des Wahtraums:

Der Wahtraum ist n barierefrei n nicht barrierefrei.
- Zahl:

I ist in fotgende _22_ Stimmbezirke eingeteitt. (siehe Anlage)

ist in _18* atlgemeine Stimmbezirke eingeteitt,

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Stimmberechtigten in der Zeit vom _18.08.200g_
bis -07.09.2008- übersandt worden sind, sind der Stimmbezirk und der wahtraum
angegeben, in dem die Stimmberechtigten zu wähten haben.

Zähl:

ist in _ Sonderstimmbezirk(e) eingeteitt, und zwar:
Bezeichnung und genaue Anschrift der Sonderstimmbezirke, barrierefrei ialnein:

3. X Die Briefwahl.vorstände treten zur Ermitttung des Briefwahtergebnisses um _1 5.00_ Uhr in
Bezejchnung und genaue Anschrift der Aurzähtungsräume:

in der Stadthalle Weilheim i.OB (Bezirke 0021 , OOZZ,0023, 0024)__

X

n

zusammen,

4. Stimmberechtigte Personen können nur in dem Wahtraum des Stimmbezirks wähten, in dessen Wähl.ervezeichnis
sie eingetragen sind. Die stimmberechtigten haben ihre wahl.benachrichtigung und ihren personälauswers oder
Reisepass zur Wahl mitzubringen.

Stimmbezirk / Sonderstimmbezirk Wahlraum

Nr. AbgrenzUng Bezeichnung und genaue Anschrift a / nein

siehe Antage



6.

Jeder WählerlJede WähLerin hat zwei Stimmen für die Landtagswaht und zwei Stimmen für die Bezirkswahl.
Gewähtt wird mit amttichen Stimmzettetn, die dem Wähl.erlder Wähterin bei Betreten des Wahlraums
ausgehändigt werden.

lm Einzetnen erhätt der Wähter/die Wähterin folgende Stimmzettet:

- einen kleinen weißen Stimmzettel. zur Landtagswahl für die Waht eines oder einer Stimmkreisabgeordneten
(Erststimme),

- einen großen wei8en Stimmzettel zur Landtagswahl für die Waht eines oder einer Wahtkreisabgeordneten
(Zweitstimme),

- einen kleinen blauen stimmzettet zur Bezirkswahl für die Waht eines Bezirksrats oder einer Bezirksrätin im
Stimmkreis (Erststimme),

- einen groBen blauen Stimmzettel zur Bezirkswahl für die Waht eines Bezirksrats oder einer Bezirksrätin im
Wahl.kreis (Zweitstimme).

Auf jedem Stimmzettel darf nur eine Stimme abgegeben werden.

Der Wähter/Die Wähterin kennzeichnet durch je ein Kreuz oder auf andere Weise in dem hierfür vorgesehenen
Kreis auf dem Stimmzettet mit den Stimmkreisbewerbern, wetchem Stimmkreisbewerber/wetcher
Stimmkreisbewerberin, und auf dem Stimmzettel mit den Wahlkreisbewerbern, wetchem
Wahlkreisbewerber/wetcher Wahlkreisbewerberin erlsie seine/ihre Stimme geben wjtt.

Die StimmzetteL müssen vom Wähter/von der Wähterin in einer Wahtzetl.e des Wahlraums oder in einem
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und mehrfach gefaltet werden.

Die Wahlhandtung sowie die im Anschluss daran erfolgende Ermitttung und Feststeltung des Wahlergebnisses im
Stimmbezirk sind öffenttich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahtgeschäfts mögtich
tst.

Stimmberechtigte, die einen Wahtschein haben, können an der WahI

a) durch stimmabgabe in einem betiebigen Wahtraum des auf dem Wahlschein bezeichneten Stimmkreises

o0er

b) durch Briefwahl.

teitnehmen.

Wer durch Briefwahl. abstimmen witt, erhäl.t von der Gemeinde (Verwaltungsgemeinschaft) auf Antrag fotgende
Untertagen:

- je einen Stimmzettel mit den Stimmkreisbewerbern für die Landtagswahl (weiß) und die Bezirkswahl. (btau),
- je einen Stimmzettet mit den Wahl.kreisbewerbern für die Landtagswaht (weiß) und die Bezirkswaht (btau),
- zwei Wahtumschtäge (weiß und blau),
- einen roten Wahl.briefumschtag mit der Anschrift, an die der Wahtbrief zu übersenden ist und
- ein Merkbtatt für die BriefwahL.

Diese Untertagen werden von der Gemeinde (Verwattungsgemeinschaft), die den Wahtschein erteitt hat, auf
Vertangen auch noch nachträgtich ausgehändigt.

Bei der Briefwaht müssen die Stimmberechtigten dafür sorgen, dass der Wahtbrief mit den Stimmzettetn und dem
wahtschein bei der auf dem Wahlbriefumschtag angegebenen Stelle spätestens am Wahttag, 18 Uhr, eingeht.

Nähere Hinweise darüber, wie die Stimmberechtigten die Briefwaht auszuüben haben, ergeben sich aus dem
Merkbtatt für die Briefwaht.

7. Stimmberechtigte können ihr Stimmrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Wer unbefugt wähtt oder sonst
ein unrichtiges Ergebnis einer WahL herbeiführt oder das Ergebnis verfätscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Veßuch ist strafbar (S 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuchs).

Datum:

(Unterschrift) 2, Bürgermeister

242.49 Wahlbekanntmachuno


